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1010 Wien 
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Ihr Zeichen/5chreiben vom: 

Wien, am 5. 11. 1992 

Unser Zeichen: 
5-1092/5ch 

Durchwal7L : 
478 

Betreff: EWR-Rechtsanpassung; Entwurf eines Bundesgesetzes} 
mit dem das 5chilLerbeihilfengesetz 1983 gedndert wird 

Di e Prdsi den tenkonferenz der Lant1w.i r t 5cha ft skammern iJ's ter-

reichs beehrt sich J dem Prdsidium des NationaLrates die 

beiLiegenden 25 Rbschriften ihrer 5telLungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes J mit dem das 5chillerbeihiLfengesetz 

'1983 geändert wird., mit der Bitte um Kenntnisnahme zu iJber·

reichen. 

Filr den Generalsekretär: 

gez. Dr. 5chuberth 

25 Beilagen 
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y-ItASIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst 

Ninoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
12.591/1,-111/2/92 JO.9.1992 

Wien j am 5.11.1992 

Unser Zeichen: 
S -1092/Sch 

Durchwahl : 
418 

Betreff: EWR-Rechtsanpassung; Entwurf eines Bundesgesetzes~ 
mit dem das SchüLertJeihilfengesetz 1983 geändert wird 

Die Präs.identenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

reichs beehrt sieh, dem Bundesministerium für Unterricht 

und Kunst mitzuteilen j daß sie gegen den vorgelegten Entwurf 

einer NovelLe zum SchULerbeihiLfengesetz 1983 betreffend 

EWR-Rechtsanpassung im Hinblick auf die villkerrechtlichen 

VerpfLichtungen ästerreichs aus dem Abkommen über den Euro

päischen Wirtschaftsraum (EWR)J insbesondere dessen Art. 4 j 

grundsätzLich keine Einwendungen zu erheben hat. Den weite

ren formalen Anpassungen und RichtigstelLungen von 2itie

rungen wird zugestimmt. 

1m Interesse einer tatsächLichen Gegenseitigkeit wird fol

gende Ergänzung bzw. Präzisierung des neuen § 1 Abs. 7 

2. 1 des Gesetzentwurfes angeregt: 

"1. 5taatsangehörige einer Vertragspartei de5 Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaf"tsraum (EWR) mit Wohnsitz in 

ästerreich sowie deren Kinäer im Sinne der Art. 7 unä 12 

äer Verordnung (EWG) 1612/68 in äer jeweils geLtenden Fas-
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sung J sofern österreichische Staatsangehörige sowie deren 

Kinder im Heimatstaat der betreffenden AusLänder eine 

gLeichartige staatliche Leistung erhaLten würden". 

GrundsätzLich erscheint es zweifeLhaft J ob die vorgesehene 

Einschränkung der vorgesehenen Ausländerbegünstigung auf 

Arbe.i tnehmer sowie deren Kinder mi t Art. 4 des EWR-()ertrages 

vereinbar wäre. EWR-Anpassungsentwürfe anderer f1inisterien 

(Z. B. Änderungen des Beht nder tenei ns tel l ung''igeset zes oder 

des Bundesgesetzes über ()erlJrechensopfer) unterscheiden 

nicht zwischen Arbeitnehmern und anderen EWR-AusLändern. 

Außerdem wäre der Wirksamkeitsbeginn der RegeLung zwecks 

materieller Gegenseitigkeit mit dem Geltungsbeginn einer 

gleichartigen Begünstigung österreichischer Staatsbürger' im 

betreffenden AusLand anzusetzen. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des NationaLrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

gez. Schwarzböck gez. DipL.Ing. Dr. Fahrnberger 
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